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Synopse 

 

 

Antrag Kirchenpflege Antrag KLS 

3. Antrags- und Entscheidungsgremien  

Antrags- und Entscheidungsgremien des PEF 
sind  

3.1. die Kommission des Personal- und Entwick-
lungsfonds (KPEF)  

3.2. die Kirchenpflege  

3.3. das Kirchgemeindeparlament 

 
 

3. Antrags- und Entscheidungsgremien  

Antrags- und Entscheidungsgremien des PEF 
sind  

3.1. die Kommission des Personal- und Ent-
wicklungsfonds (KPEF)  

3.2. die Kirchenpflege  

3.3. das Kirchgemeindeparlament 

3.4 die Kirchenkreiskommissionen 



4. Zuständigkeit und Kompetenzen 
 

4.1 Kommission des Personal- und Entwick-
lungsfonds (KPEF) 

a. Die KPEF ist das leitende Organ des Perso-
nal- und Entwicklungsfonds. Sie hat sieben Mit-
glieder, zusammengesetzt aus Vertretungen von 
Arbeitgebenden (Kirchenpflege- und Kirchen-
kreiskommissionsmitglieder) und Arbeitnehmen-
den sowie einer Pfarrperson, die vom Kirchge-
meindeparlament gewählt werden. Die Vertre-
tung der Kirchenpflege darf keine Mehrheit bil-
den. Die Amtsdauer der KPEF beträgt vier Jahre. 
Die KPEF konstituiert sich mit Ausnahme des 
Präsidiums selbst. 

[…] 

c. Die Bereichsleitenden Finanzen und Personel-
les nehmen von Amtes wegen an den Sitzungen 
mit Antrags- jedoch ohne Stimmrecht teil. Die 
Geschäftsstelle der Kirchgemeinde stellt die Ad-
ministration der KPEF sicher. Bei Bedarf kann 
aus dem PEF eine eigene Verwaltung finanziert 
werden. 

d. Der Kirchgemeinde obliegt die Verwaltung des 
PEF. Das Vermögen ist nach den geltenden An-
lagevorschriften zu verwalten. Es wird geäufnet 
durch die Erträge des Fondsvermögens. 

[…] 

 4. Zuständigkeit und Kompetenzen 
 

4.1 Kommission des Personal- und Ent-
wicklungsfonds (KPEF) 

a. Die KPEF ist das leitende Organ des Perso-
nal- und Entwicklungsfonds. Sie hat sieben 
Mitglieder, zusammengesetzt aus Vertretun-
gen von Arbeitgebenden (Kirchenpflege- und 
Kirchenkreiskommissionsmitglieder) und Ar-
beitnehmenden sowie einer Pfarrperson, die 
vom Kirchgemeindeparlament gewählt wer-
den. Die Vertretung der Arbeitgebenden 
darf keine Mehrheit bilden. Das Präsidium 
der Kirchenpflege ist mit dem Präsidium 
der KPEF unvereinbar. Die Amtsdauer der 
KPEF beträgt vier Jahre. Die KPEF konstitu-
iert sich mit Ausnahme des Präsidiums selbst. 

[…] 

c. Die Bereichsleitenden Finanzen und Perso-
nelles nehmen von Amtes wegen an den Sit-
zungen mit Antragsrecht, jedoch ohne 
Stimmrecht teil. Die Geschäftsstelle der Kirch-
gemeinde stellt die Administration der KPEF 
sicher. Bei Bedarf kann aus dem PEF eine ei-
gene Geschäftsführung finanziert werden. 

d. Der Kirchgemeinde obliegt die Verwaltung 
des Vermögens des PEF. Das Vermögen ist 
nach den geltenden Anlagevorschriften zu 
verwalten. Es wird geäufnet durch die Erträge 
des Fondsvermögens. 

[…] 

h. Die KPEF genehmigt das Budget auf Antrag 
der Bereichsleitung Finanzen und nimmt die Jah-
resrechnung des PEF zur Kenntnis. 

[…] 

 

4.3. Kirchgemeindeparlament 

a. Das Kirchgemeindeparlament wählt auf Antrag 
der Kirchenpflege die Mitglieder der KPEF. 

 

h. Die KPEF beschliesst das Budget auf An-
trag der Bereichsleitung Finanzen und nimmt 
die Jahresrechnung des PEF zur Kenntnis. 

[…] 

 

4.3. Kirchgemeindeparlament 

a. Das Kirchgemeindeparlament wählt auf An-
trag der Kirchenpflege das Präsidium und 
die Mitglieder der KPEF. 
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